
NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele  
 
 
 

Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE8426301 
 
Gebietsname: Oberes Weißachtal mit Lanzen-, Katzen- und Mittelbach 
 

Größe: 709 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Schwaben 
 
 

 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 

EU-Code: LRT-Name: 

3240 Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix elaeagnos 

6170 Alpine und subalpine Kalkrasen 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen 
Festland) auf Silikatböden 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 
(Molinion caeruleae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6520 Berg-Mähwiesen 

7220* Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

7230 Kalkreiche Niedermoore 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)  

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

9410 Montane bis alpine bodensauere Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) 
* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1902 Cypripedium calceolus Frauenschuh 

1163 Cottus gobio Groppe 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 

Erhalt des Oberen Weißachtals als großflächige, weitgehend unzerschnittene, naturnahe 
Schluchtlandschaft und Kerngebiet für Bergmisch- und Schluchtwaldtypen der spezifischen 
Randalpenausprägung. Erhalt der Lebensraumfunktionen für charakteristische Arten, u. a. für Arten 
mit großem Raumanspruch. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Oberen Weißach und ihrer Nebengewässer als Alpine Flüsse 
mit Ufergehölzen von Salix elaeagnos mit oligotropher Gewässerqualität, Fließdynamik mit 
Geschiebeumlagerung sowie Durchgängigkeit für Gewässerorganismen und unverbauten 
Abschnitten. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Alpinen und subalpinen Kalkrasen mit der sie prägenden 
lebensraumtypischen Nährstoffarmut, Offenheit und einer ausreichend ungestörten natürlichen 
Entwicklung. Erhalt der durch extensive Nutzung und Pflege geprägten Bestände. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der weitgehend gehölzfreien, nährstoffarmen Artenreichen 
montanen Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf 
Silikatböden. Erhalt der bestandsprägenden, regionaltypischen traditionellen Nutzungsformen. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) und der Berg-Mähwiesen in ihren nutzungs- 
und pflegegeprägten Ausbildungsformen mit ihrem charakteristischen Wasser- und 
Nährstoffhaushalt, dem Offenlandcharakter und Kontakt zu Nachbarlebensräumen. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe in gehölzarmer Ausprägung mit dem sie prägenden Wasserhaushalt und der 
Verzahnung mit Nachbarlebensräumen. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Kalktuffquellen (Cratoneurion), insbesondere auch einer 
natürlichen Quellschüttung aus von Nährstoff- und Biozideinträgen unbeeinträchtigten Quellen. 
Erhalt der spezifischen Habitatelemente für die charakteristischen Quellbiozönosen. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Kalkreichen Niedermoore mit ihrem spezifischen Wasser-, 
Nährstoff- und Mineralstoffhaushalt, der natürlichen, biotopprägenden Dynamik und den 
nutzungsgeprägten gehölzarmen Bereichen. 

8. Erhalt der Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation. Erhalt ggf. Wiederherstellung der offenen, 
besonnten und nährstoffarmen Standorte. Erhalt von durch Trittbelastung und intensive 
Freizeitnutzung nicht beeinträchtigten Bereichen. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Waldmeister-Buchenwälder (Asperulo-Fagetum) mit der sie 
prägenden naturnahen Bestands- und Altersstruktur sowie lebensraumtypischer Baumarten-
Zusammensetzung und mit einem ausreichenden Angebot an Altholz, Totholz und 
Höhlenbäumen. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) und der 
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae). Erhalt des charakteristischen Wasserhaushalts. Erhalt der naturnahen 
Bestands- und Altersstruktur, der lebensraumtypischen Baumarten-Zusammensetzung mit einem 
ausreichenden Angebot an Altholz, Totholz und Höhlenbäumen und der natürlichen Entwicklung 
auf extremen Standorten. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Montanen bis alpinen bodensauren Fichtenwälder 
(Vaccinio-Piceetea) mit der sie prägenden Störungsarmut, naturnahen Bestands- und 
Altersstruktur und Baumarten-Zusammensetzung und mit ausreichendem Alt- und Totholzanteil. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Groppe. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
klaren, unverbauten Fließgewässerabschnitte mit reich strukturiertem Gewässerbett, 
insbesondere steinig-kiesigem Sohlsubstrat, welches locker, unverschlammt und gut durchströmt 
ist. Erhalt der natürlichen Fließdynamik ohne anthropogene Abstürze und Gewährleistung der 
Gewässerdurchgängigkeit. 

13. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Frauenschuhs. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
offener, lichter Biotopkomplexe aus Wald, Waldrändern bzw. -säumen und Offenland. Erhalt 
offenerdiger, sandiger und sonnenexponierter Stellen innerhalb des Waldes und angrenzender 
Lebensräume als Lebens- und Nisträume der Bestäuber. 

 


